
§ 52

(1) Der Zulassungsbesitzer kann den Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln für sein
Fahrzeug für eine bestimmte, ein Jahr nicht überschreitende Zeit bei der Behörde, die den
Zulassungsschein ausgestellt hat, hinterlegen. Durch die Hinterlegung wird die Zulassung des
Fahrzeuges zum Verkehr (§ 36) nicht berührt; sie erlischt jedoch, wenn der Zulassungsbesitzer
nicht vor Ablauf eines Jahres nach der Hinterlegung den Antrag auf Ausfolgung des
Zulassungscheines und der Kennzeichentafeln gestellt oder neuerlich ihre Hinterlegung verfügt
hat.

(2) Der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln dürfen nach ihrer Hinterlegung (Abs. 1) erst
wieder ausgefolgt werden, wenn eine Versicherungsbestätigung gemäß § 61 Abs. 1 in zweifacher
Ausfertigung und ein Nachweis über die ordnungsgemäß entrichtete Kraftfahrzeugsteuer im Sinne
des § 37 Abs. 2 lit. e vorgelegt wurden.

Oberösterreichische Versicherung AG - 26.03.2024 - Seite 1 / 1


